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REGULATIV 
 

ÜBER BESOLDUNGEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN per 
01.01.2019 

_____________________________________________________________ 
 
 

A. GEHÄLTER 
 
 Funktion Jahresgehalt 
 

 Gemeindepräsident/in Fr. 10‘000.--.-- 
 Gemeindeschreiber/in Fr. 23‘500.-- 
 Gemeinderäte/innen Fr. 2‘000.--— 
(davon Fr. 250.00 Infrasturkturpauschale) 
 Finanzverwaltung (extern) Fr. 22‘000.-- 
 Brunnenmeister/in Fr. 3‘000.-- 
 Dorfweibel und Anzeigerverträger/in Fr. 3‘000.-- 
 Schulhausabwart/in Fr. 12‘000.-- 
 Sigrist/in Fr. 250.-- 
 - zusätzlich pro Anlass Fr. 50.-- 
 Gemeindesteuerregisterführer/in gemäss RR- 
 (pro Eintragung) Beschluss 
 Aktuar/in Baukommission nach Aufwand 

 
 
B. SITZUNGSGELDER 
 
 1. Gemeinderat Fr. 55.-- 
 
 2. Kommissionen 
     - Sitzung tagsüber nach Stundenlohn 
     - Abendsitzungen Fr. 35.-- 
     - Kommissionspräsident/in Fr. 60.-- 
     - Aktuar/in Fr. 50.-- 
 
 3. Stundenlohn Fr. 2830.-- 
     - Wahlbüro Fr. 2830.-- 
     - Sonntagszuschlag pro h Fr. 7.-- 
 
 
C. TAGGELDER 
 
 halber Tag Fr. 90.-- 
 ganzer Tag Fr. 180.-- 
 km-Entschädigung oder Fr. -.70 



 Bahnbillett II. Klasse 
 
 Reisezeit wird nicht entschädigt. 
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D. MANUELLE ARBEITEN 
 
 Nach Stundenlohn 
 
 Einsatz von Maschinen gemäss Ansatz BruggAgroscop Ettenhausen 
 
 Traktorentschädigung nach Richtlinien BruggAgroscop Ettenhausen 
 
 
 
 
Die Gehälter und der Stundenlohn können alljährlich der Teuerung angepasst werden. 
 
Telefonspesen und Büromaterial sind in den Gehältern inbegriffen. Bei Erstellung der Lohnaus-
weise werden diese ausgeschieden. Infrastrukturkosten von Finanzverwalter und Gemeinde-
schreiberin werden mit einer Pauschale abgerechnet.  
 
Taggelder werden nur dann entrichtet, wenn der Delegierte nicht durch eine andere Behörde 
entschädigt wird. 
 
Das vorliegende Regulativ über Besoldungen und Entschädigungen ersetezt jene vom 20. Feb-
ruar 2008 resp. 9. Juni 2008. 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat: 
 
 am 20. Februar 2008 (Sitzung Nr. 03-2008) an der Gemeinderatssitzung vom 18. März 
2019 
 
 
Die Gemeindepräsidentin: Der GemeindeschreiberDie Ge-
meindeschreiberin: 
 
 
 
Rita Mosimann Werner IschBlanca Iseli 
 
 
 
 
 
Genehmigt durch die Gemeindeversammlung: 
 
 am 9. Juni 20083.Juni 2019 
 
 



Die Gemeindepräsidentin: Der GemeindeschreiberDie Ge-
meindeschreiberin: 
 
 
 
Rita Mosimann Werner IschBlanca Iseli  


